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STADT SPAICHINGEN - 13.12.1999
Kreis Tuttlingen

Bebauungsplan ..Scheibenbiihl 111 in Spaichingen

In Ergénzung der zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes vom 13.12.1999 im
MaBstab 1:500 werden folgende

‘Textliche Festsetzungen — Bebauungsvorschriften

festgelegt.

A. Rechtsgrundlagen

. Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.8.1997 (BGBL 1. S. 2141)
2. Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg vom 8.9.1995 (GBL. 1995, 5. 617)

3. Baunutzungsverordnung vom 23.1.1990 (BGBL. S. 132)

B. Bailplanungsrechtliche Festsetzungen

 Aufgrund des § 9 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 27.8.1997 (BGBL I. S. 2241) in
Verbindung mit den §§ 1 — 23 der Baunutzungsverordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom
23.1.1990 (BGBL L. S. 132) werden folgende bauplanungsrechtliche Festsetzungen getroffen:

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Im Plangebiet ist Allgemeines Wohngebiet WA nach § 4 BauNVO vorgeschrieben.

1.2 Ausnahmen nach § 47(3) Abs. 1 +2 BauNVO kann die Baurechtsbehorde mit Zustimmung
der Gemeinde im Einzelfall zulassen.

2. MaB der baulichen-Nutzung

2.1 Fiir die Zahl der Vollgeschosse gilt der Planeinschrieb.

2.2 Die iiberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch Festsetzungen von Baugrenzen aus-
gewiesen. .

2.3 Die im Plan eingeschriebenen Grund- und Geschof3flichenzahlen sind Hochstwerte.

2.4 Die héchstzuldssige Zahl von Wohnungen wird auf max. 3 WE je Gebiude festgelegt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB). -




3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

/ 2

Bauweise

Es ist offene Bauweise nach § 22 (2) BauNVO vorgeschrieben.

Die einzuhaltenden Hauptfirstrichtungen bzw. Gebéudestellungen sind im Plan
cingeschrieben. '

Freistehende Garagen sind entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan anzu- :
ordnen. Aneinander gebaute Grenzgaragen sind mit einheitlichen Dachdeckungen
und gegen den StraBenraum mit gleicher Dachneigung auszufithren.

Nebenanlagen

Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO (Verteilerkésten fiir Starkstrom, Post, Fernsehen
usw.) sind nur an den im Plan vorgeschlagenen Standorten zuléssig.

Pergolen sind auch aufierhalb von Baugrenzen zulissig. Es sind folgende Hochstwerte
einzuhalten:

Grundfldchen 20 m?, Gesam'ghéhe 2,80 m, Deckung waagrechte Holzbalken oder
Metallkonstruktion, Abdeckung nur mit transparentem Material.

Fine Pergolascite darf auf % der Pergolahdhe mit einer Wandscheibe geschlossen
werden.

Gerite- und Geschirrhiitten. Zusitzlich zu einer Pergola ist je Baugrundstiick eine Neben-
anlage mit Ausnahme von Kleintierstillen gemil § 14 Abs. [ BauNVO allgemein und
auch aulerhalb der iiberbaubaren Grundtiicksfliche zuldssig. Nicht zuldssig sind Neben-
anlagen im Vorgartenbereich.

Als Vorgarten gilt derjenige Teil des Grundstiicks zwischen dem Gebéude und offentlichen
Strafen, Wegen und Plitzen. Die Nebenanlagen diirfen einen umbauten Raum von max.
30 m* aufweisen und miissen einen annihernd quadratischen Grundrif8 haben.

Die Nebenanlagen sind mit Satteldach auszufiihren; das Dach ist in Material und Farbe wie
das Hauptgebaude einzudecken (Gewachshduser ausgenommen). Die Firsthéhe darf max.
3,00 m, die Traufhéhe soll ca. 2,00 m betragen. Diese Vorgaben gelten auch fiir genchmi-
gungsfreie Nebenanlagen (bis 20 m® umbauten Raumes). '

Hinweis:
Mit Nebenanlagen ist grundsitzlich ein Grenzabstand von 2,50 m einzuhalten. Bei der Er-

mittlung des umbauten Raumes sind offene Uberdachungen im Anschluf an geschlossene
Gebdude mitzurechnen. :



C. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Aufgrund von § 9 Abs. 4 BauGB in der Fassung vom 27.8.1997 (BGBL. 1. S. 2241) in

Verbindung mit § 74 Abs. 6 LBO vom 8.9.1995 werden folgende drtliche Bauvorschnﬁen nach §
74 LBO Bestandteil dieses Bebauungsplanes:

1.

1.1

BDachform, -ausbildung und —entwiisserung bei Haupt- und Nel:;engebéiutigg

Als Dachform fiir die Hauptgebéiude-siﬁd Satteldiacher zﬁl%issrig.

1.2 Freistehende Garagen und Nebengebaude (aufler Pergolen) sind mit Sattel- oder Walmdach

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

von 18° - 28° DN zu versehen.

Gaupen als First- oder Giebelgaupen sind bis zu einer Einzelbreite von 2,00 m zulissig.
Schleppgaupen diirfen 1/3, die Summe der Einzelgaupen V: der Traufldnge nicht liber-
schreiten. Negativgaupen (Dacheinschnitte) sind unzuldssig.

Alle Gaupen miissen auBler im Traufbereich von etnem mindestens 1,50 m breiten Dach-
streifen begrenzt werden.

Dacheindeckungen fiir Haupt- und Nebengebiude (auBer Pergolen) sind mit rotem, rot-
braunem oder braunem Material vorzunehmen. Bei aneinandergebauten Garagen ist das
Material und die Farbe der Dacheindeckung gleich zu gestalten.

Die Dachflichen miissen separat entwéssert und an den Oberflichenwasserkanal ange-
schlossen werden.

Traufsesimshéhe

a) Die Traufgesimshéhé (Unterkante Sparren) darf hichstens 5,70 m Uber der festgesetzten
EG-RohfuBbodenhéhe liegen.

b) Ausnahmen kénnen bis 1/3 der Trauflinge zugelassen werden. Uber hoherhegenden
Traufen sind keine Dachaufbauten zuldssi g.

Hohenlage der baulichen Anlagen {§ 9 (2) BauGB)

Die Erdgeschoﬁrdhﬁlﬁbodenhéhen (EGRFH) der Hauptgebdude werden im Plan festgelegt:
Abweichungen von + 25 ¢cm kénnen im Rahmen des Bauantrages ausnahmsweise zugelassen
werden. Die max. Firsthéhen (Sparrenoberkante {iber EGRFH) sind durch Planeinschrieb
definiert. .



1.8

Flichenbefesticungen in Privaterundstiicken

Wassergebundene Wege und Zufahrten sind zuldssig und diirfen seitlich mit einem Pflaster-
bund eingefalt sein. Garagenzufahrten, Grundstiickszuginge, Hofbefestigungen und Stell-
plétze diirfen nicht als asphaltierte oder wasserundurchlissige Flichen ausgefiihrt werden,

~Pflaster- und Plattenbelige sind auf wasserdurchlissigem Unterbau (kein Mortel oder -

Beton) zu verlegen. Betonpflaster ist mit offenen Fugen zu verlegen. Rasengittersteine sind
zugelassen, diirfen jedoch kein Mortel- oder Betonbett erhalten.

1.9 _Einfriedigungen

1.10

1.12

1.13

1.14

-Im Plangebiét sind Einfriedigungen in Form von Hecken und Ziunen zulissig. Freistehende

Mauern sind bis max. 0,40 m Héhe zulissig. Entlang des Thomas-Mann-Weges ist mit
Einfriedigungen ein Abstand von 5,00 m einzuhalten.

Abgrabungen und Anfillungen

Beabsichtigte Abgrabungen und Anfiillungen sind im Baugesuch darzustellen. Entlang
der Grundstiicksgrenze sind Geldndelibergiinge absatzlos im Einvernehmen mit der

* Baurechtsbehorde und den Angrenzern zu gestalten. Gelindemulden zwischen den

Gebéuden und dem &ffentlichen Verkehrsraum diirfen aufgefiillt werden.
Antennen
Je Wohngebaude ist eine Antenne zuldssig.

Obernirdische Behilter

Das Aufstellen oberirdischer Behilter fiir Ol und Gas auBerhalb von Gebiuden ist
unzulissig.

Miillbehilter
Fiir Miillbehélter bzw. Container ist ein unauffilliger Abstellplatz anzulegen.

Freileitungen

Im Plangebiet sind Freileitungen nicht zugelassen.

D. Ordnuneswidrigkeiten

Ordnungwidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den auf Grund von § 74 LBO ergangenen
Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.
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E. Hinweis

Duldung von Randbefestigungen und Strafienbeleuchtungen sowie das Anlegen von
Sicherheitsstreifen

ZurHerstellung des StraBenkdrpers sind in den an Sffentlichen Verkehrsflichen angrenzenden

Grundstiicken unterirdische Stiifzbauwerke entlang der Grundstiicksgrenze in ciner Breite von 15.

cm und einer Tiefe von 30 cm  erforderlich und vom Eigentimer zu dulden. Die
Sicherheitsstreifen werden im Zuge des StraBenbaues einheitlich befestigt.

StraBenbeleuchtungsmasten sind in Privatgrundstiicken geplant (Hinterkante des befestigten
Sicherheitsstreifen) sie sind von den kiinftigen Anliegern zu dulden. :

Spaichingen, den 13.12.1999

Teufel
Biirgermeister




Stadt Spaichingen
Landkreis Tuttlingen
Satzung

iiber die Aufstellung eines Bebauungsplanes

"HauptstraBe Spaichingen"

mit 1. Anderung "Scheibenbiihl III", mit 1. Anderung "Scheibenbiihl 1", mit 3.

Anderung "Hubicker I", mit 1. Anderung "Espan”, mit 11. Anderung Bulzen I",

mit 1. Anderung "Teilbereich B 14/HauptstraBe/L 431 DrelfaltlgkeltsbergstraBel
HindenburgstraRe/Turmgasse”, mit 1. Anderung "Oberstadt I"

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB |

Der Gemeinderat der Stadt Spaichingen hat am 20.01.2014 den Bebauungsplan
.Hauptstrale Spaichingen und die 6rilichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan unter |
Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften im vereinfachten Verfahren nach
§ 13 BauGB als jeweils selbststéndige Satzungen beschlossen:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. 09.2004, (BGBI S. 2414), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stérkung der Innenentwicklung in den Stadten
und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Stadtebaurechts vom 11. Juni 2013

(BGBI. 1 5.1548)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.1.1990 (BGBI. I. S. 132), zuletzt geidndert durch Art. 3
Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 (BGBI. | S. 466).

Verordnung Ober die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des Planinhaltes
(PlanzvVO90) vom 18.02.1990 (BGBI. | 1998 S. 58).

Landesbauordnung flr Baden-Wirttemberg (LBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom
08.08.1995 (GBI. S. 617), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 10.11.2009 (GBI. S. 615),
sowie Artikel 9 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GBIl. S. 809, 814), in Kraft getreten am
01.03.2010.

Gemeindeordnung fir Baden-Worttemberg (GemO) i.d.F. der Bekanntmachung vom
24.07.2000 (GBI. 8. 582, ber. S. 698) zuletzt geandert am 14.10.2008 (GBI. S. 343, 354).

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPD) i.d.F. der Bekanntmachung vom
24.02.2010 (BGBI. 1 S. 94).

Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009 (BGBI. S. 2542).
Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der derzeit gliltigen Fassung.

Landes- Bodenschutz- und Altlastengesetz (BodSchAG) vom 14.12.2004 (GBl. S. 908),
zuletzt geéndert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GBI. S. 809) sowie das
Gesetz zum Schutz vor schddlichen Bodenverdnderungen und zur Sanierung von Altlasten
(BodSchGy) i.d.F. der Bekanntmachung vom 17.03.1998 (GBI. S. 502) zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 09.12.2004 (BGBI. | S. 3214).

Verordnung des Umweltministeriums Uber die dezentrale Beseitigung von
Niederschlagswasser vom 22.3.1999 (GBI. Nr. 7, S. 157), zuletzt geandert durch Artikel 127
der Verordnung vom 25.04.2007 (GBL. Nr. 9, S. 252) in Kraft getreten am 16.06.2007.




§1
Bestandteile der Satzung

Der vorgenannte Bebauungsplan besteht aus den Anlagen 1-4, die Bestandteil der Satzung
sind und zwar

Lageplan vom 19.11.2013
Planungsrechtliche Festsetzungen vom 19.11.2013
Ortliche Bauvorschriften vom 19.11.2013
Begriindung vom 19.11.2013

PON S

§2
Réumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Anlage 1, in der seine
Grenzen eingetragen sind.

§3
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den auf Grund von § 9 Abs. 4 BauGB in
Verbindung mit § 74 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

Ordnungswidrig im Sinne von § 213 BauGB handelt, wer den auf Grund von
§ 9 Abs. 4 BauGB ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

§4

Inkrafttreten
Dieser Bebauungsplan tritt mit der ortstblichen Bekanntmachung in Kraft.

/Spajchingen, den 2/,01{2014
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STADT SPAICHINGEN 19.11.2013
- Landkreis Tuttlingen -

Bebauungsplan ,HauptstraRe*

mit 1. Anderung ,Scheibenbihl! I1I*, mit 1. Anderung ,Scheibenbuhl II*, mit 3. Ande-
rung ,Hubacker I, mit 1. Anderung ,Espan®, mit 11. Anderung ,Bulzen I, mit 1. An-
derung ,Teilbereich B 14 / Hauptstrae/ L 431 Dreifaltigkeitsbergstrafie / Hinden-
burgstrale/Turmgasse”, mit 1. Anderung ,Oberstadt I

Begriindung nach § 9 (8) BauGB

1. Erfordernis der Planaufstellung

Der Gemeinderat hat am 11.09.2012 beschlossen, den Bebauungsplan
.Hauptstrale Spaichingen” aufzustellen. Ziel ist die Sicherung der weiteren
Entwicklung Hauptstrafle, die fiir das Stadtbild und die Identitst von zentraler
Bedeutung ist.

Dabei sollen die Wiinsche nach Neubau, Modernisierung und funktionaler Ver-
énderung Regeln erhalten, die die gewachsene straBenbegleitende Bebauung
in ihrer stadtbildpragenden Form erhalten.

Der Charakter der Hauptstrafie ist in der historische Entwicklung der StraRen-
dorfer Hofen und Spaichingen mit ihrer Hofbebauung gegrindet. Das Zusam-
menwachsen der Ortsteile und die Ansiedlung grofRer Industriebetriebe haben
hier mafstabsveréndernde Bauten vor allem zwischen den alten Ortskernen
eingefugt. SchlieBlich sind seit dem zweiten Weltkrieg mit der Schaffung einer
neuen Mitte und Einzelgeb&uden Flachdachbauten in Spaichingen entstanden,
die das frihere Stadtbild stark verandert haben.

Daher soll nun fur die ganze Hauptstrale ein planungsrechtlicher Rahmen
entstehen, der hinsichtlich Héhe und Geschossigkeit, Gebéaudestellung und
Kubatur und der Dachform Festsetzungen trifft, die das Stadtbild bewahren
sollen, dabei jedoch auch die funktionalen, ékonomischen und Okologischen
Anforderungen der heutigen Zeit berlicksichtigen mussen.

2. Rechtsverhiltnis

In der am 01.02.2007 genehmigten 4. Fortschreibung des Flachennutzungs-
planes der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen ist die HauptstraRe sowohl
als Mischgebiet als auch als Wohngebiet ausgewiesen.

Gemal § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung bzw. Anderung von Bebau-
ungsplanen, die Belange, die fur die Abwégung von Bedeutung sind, zu ermit-
teln und zu bewerten. Abs. 4 sieht vor, dass fiir die Belange des Umweltschut-
zes eine Umweltpriifung durchgefiihrt wird, in der die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet werden.




Ein Umweltbericht mit Umweltprifung ist bei diesem Bebauungsplan nicht er-
forderlich, da die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 BauGB (Vereinfachtes
Verfahren) vorliegen und es sich im Wesentlichen nur um die stadtebauliche
und gestalterische Entwicklung des vorhandenen Baubestandes handelt.

Zur Sicherung der Planung dieses B-Plans ist eine Verdnderungssperre mit
dem Inhalt beschlossen worden, dass Vorhaben im Rahmen des § 14 Ziffer 1
und 2 BauGB bis zur Rechtskraft diese Bebauungsplanes nicht durchgefiihrt

werden diirfen,

Geltungsbereich

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Hauptstrale” sind Teilflichen von
7 Bebauungsplanen enthalten. Diese Bereiche liegen unmittelbar an der
Hauptstrae und missen daher, entsprechend der Zielsetzung des Bebau-
ungsplans Hauptstralle, in den planerischen Festsetzungen und &rtlichen Bau-
vorschriften angepasst werden.

Dies betrifft die folgenden Grundstiicke:

Scheibenbhl 11
Grundstlicke Fist-Nr. 3825; 3819/7; 3819/8; 3814/3/Teilbereich; 3824/1

Scheibenbihl 1l:
Grundstlicke Fist-Nr. 3815; 3815/3; 3815/4; 3815/5; 3831

Hubé&cker I:
Grundstiicke Fist-Nr. 3854/2; 3865/2; 3865/4; 3866; 3872/7 3875; 3876/1;

3877/1; 3885

Espan:
Grundstiicke Fist-Nr. 3848/2; 3849/1; 400

Bulzen |:
Grundstiicke  Flst-Nr: 391, 391/1; 394; 401, 407/3; A407/4;

407/5,407/6;407/7,407/12; 407/13,407/14, 407/15, 407/16, 407/17; 409/2;
410/1; 410/2; 410/3; 423/1; 424/3; 424/4; 600/29; 600/30

Teilbereich B14/ HauptstraBe/ L 431 Dreifaltigkeitsbergstrae/ Hindenbura-

stralle/ Turmgasse:
19/3; 54/3; 54/4; 55, 56; 58; 58/1; 67; 600/3; 600/6, 600/38; 3281/8; 3281/9

Oberstadt I:
200/11; 205




it

1. Anderung Bebauungsplan ,Scheibenbiihl 11“ lC \ /\
(Teilbereich) @ \
= O
im Zusammenhang mit der Aufstellung S g% @Q)
des Bebauungsplans ,HauptstraRe Spaichingen” -I—— o E
3 N [an)
S vy =l Q A
M| N3 )
sl &2z Q;Z/
S e e e ]
@ ‘
|
[
N
SRR N ‘[
i
L3 | | | e




	Titelblatt
	Zeichenerklärung
	Verfahrensvermerke
	Textl. Festsetzungen
	1. Änderung
	Satzung
	Begründung
	Deckblatt


